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Vorlage 

zur Beschlussfassung 
 

für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, dem   10.09.2019 
 
 

1.   Gegenstand der Vorlage: Reduzierung des Geltungsbereiches des im 

Verfahren befindlichen Bebauungsplanes XI-

231 aba für die Verbreiterung des Tempelhofer 
Weges zwischen Wilhelm-Kabus-Straße und der 
künftigen Straße in Verlängerung der Ausfahrt A 
103 Sachsendamm mit Ausnahme im Bereich der 
Grundstücke Tempelhofer Weg 13-24, Tempel-
hofer Weg 25-26 und Gotenstraße 34 einschließ-
lich einer Teilfläche des Grundstücks Gotenstraße 
50-51 und Tempelhofer Weg 27 im Bezirk Tem-
pelhof, Ortsteile Schöneberg 

 
2.   Berichterstatter: Bezirksstadtrat Jörn Oltmann 

 
3.   Beschluss: Das Bezirksamt beschließt, 

1. die Reduzierung des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes XI-231aba um eine Teilfläche 
des Grundstücks Tempelhofer Weg 62 -
Flurstück 142 und teilweise Flurstück 143 - im 
Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöne-
berg (s .Anlage 1), 
 

2. Das Bezirksamt beschließt ferner, die Bezirks-
verordnetenversammlung von dem Beschluss 
über die Reduzierung des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes XI-231aba zu unterrich-
ten. 

3. Der Titel des Geltungsbereiches lautet unverän-
dert: 

Bebauungsplan XI-231aba für die Verbreiterung 
des Tempelhofer Weges zwischen Wilhelm-
Kabus-Straße und der künftigen Straße in Ver-
längerung der Ausfahrt A 103 Sachsendamm 
mit Ausnahme im Bereich der Grundstücke 
Tempelhofer Weg 13-24, Tempelhofer Weg 25-
26 und Gotenstraße 34 einschließlich einer Teil-
fläche des Grundstücks Gotenstraße 50-51 und 
Tempelhofer Weg 27 im Bezirk Tempelhof-
Schöneberg, Ortsteil Schöneberg. 

 

4.   Begründung: Ist der Anlage zu entnehmen. 
 

5.   Rechtsgrundlage § 36 Abs. 2 und § 15 Bezirksverwaltungsgesetz 
(BezVG), 
 



6.   Auswirkungen auf die Gleichstellung 
      der Geschlechter 

Keine 
  
 

7.   Haushaltsmäßige/ 
      Personalwirtschaftliche Auswirkungen 
 

Siehe Begründung 

8.   Nachhaltigkeit  
 

Siehe Anlage Nachhaltigkeit 

9.   Unterrichtung BVV 
 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 

10. Mitzeichnung Keine 
 
 
 

 
Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat 



 

 

Auswirkungen von Bezirksamtbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 Anlage Nachhaltigkeit 

 
Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 

   
quantitativ 

 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

 1. Fläche 
     

X      

 2. Wasser 
     

X      

 3. Energie 

 
X      

 4. Abfall 
     

X      

 5. Verkehr 
     

 X X    

 6. Immissionen 
     

 X X    

 7. Einschränkung von Fauna  
     und Flora 

X      

 8. Bildungsangebot 
 

X      

 9. Kulturangebot 
 

X      

10. Freizeitangebot 
 

 X X    

11. Partizipation in Entschei- 
        dungsprozessen  X      

12. Arbeitslosenquote 
 

X      

13. Ausbildungsplätze 
 

X      

14. Betriebsansiedlungen 
 

X      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

X      

16. Demografischer Wandel 
 

X      

 

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen 
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DRUCKSACHEN 

  

DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 

- XX. Wahlperiode - 

 
  Lfd.-Nr. 
 Drs.-Nr. 

 

 

M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
 
 
Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin hat in der Sitzung am     .    .2019 be-
schlossen, die Bezirksverordnetenversammlung über die Reduzierung des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes XI-231aba (s. Anlage 1) zu unterrichten. 

 

Reduzierung des Geltungsbereiches des im Verfahren befindlichen Bebauungsplanes 

XI-231 aba für die Verbreiterung des Tempelhofer Weges zwischen Wilhelm-Kabus-Straße 
und der künftigen Straße in Verlängerung der Ausfahrt A 103 Sachsendamm mit Ausnahme 
im Bereich der Grundstücke Tempelhofer Weg 13-24, Tempelhofer Weg 25-26 und Goten-
straße 34 einschließlich einer Teilfläche des Grundstücks Gotenstraße 50-51 und Tempelhof-
er Weg 27 im Bezirk Tempelhof, Ortsteil Schöneberg 
 
Der Titel des Bebauungsplanes XI-231 aba lautet unverändert wie folgend: 

 

Bebauungsplan XI-231aba für die Verbreiterung des Tempelhofer Weges zwischen Wil-
helm-Kabus-Straße und der künftigen Straße in Verlängerung der Ausfahrt A 103 Sach-
sendamm mit Ausnahme im Bereich der Grundstücke Tempelhofer Weg 13-24, Tempelhof-
er Weg 25-26 und Gotenstraße 34 einschließlich einer Teilfläche des Grundstücks Goten-
straße 50-51 und Tempelhofer Weg 27 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöne-
berg. 

 
Begründung 
 

Anlass und Erforderlichkeit 

 
Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist, einen lebendigen und attraktiven Straßenraum mit ho-
her Aufenthaltsqualität innerhalb des Stadtquartiers zu schaffen, der der zunehmenden An-
zahl der Wohnbevölkerung ebenso gerecht wird, wie der Verbindungsfunktion zwischen den 
Bahnhöfen Schöneberg und Südkreuz. Die Entwurfsplanung stellt daher nicht nur die Verbin-
dungs- und Erschließungsfunktion des Tempelhofer Wegs sicher, sondern weist abwechs-
lungsreiche stadtgestaltende Elemente auf. Die Ausbildung einer baumbestandenen Quar-
tiersstraße und eines Stadtplatzes bilden die thematischen Hauptkomponenten der Entwurfs-
planung. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes XI-231aba sollen ausschließlich öffentliche Stra-
ßenverkehrsflächen sowie öffentliche Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 
festgesetzt werden. 
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Da jedoch die Fläche vor der Luise- und- Wilhelm-Teske-Schule nicht zur öffentlichen Er-
schließung zuzurechnen ist, soll der Geltungsbereich um die Flurstücke 142 und 143 (teilwei-
se) um ca. 3,3 m Tiefe reduziert werden. 
 
Die Reduzierung umfasst den Eingangsbereich des Schulgebäudes und weitere Bereiche vor 
dem Bauwerk, die auch wegen des zur Schule stark abfallenden Geländeniveaus nicht als 
öffentlicher Fußweg geeignet sind, sondern neben den Zugängen zur Schule als Vorgarten 
gestaltet werden können; derzeitig im Bebauungsplan XI-113 (Festsetzung am 7.03.1968) als 
Gemeinbedarfsfläche mit GRZ= 0,3 und GFZ=1,5 bei geschlossener Bauweise festgesetzt. 
Diese Fläche verbleibt somit im Geltungsbereich des i.V. befindlichen Bebauungsplan XI-
231abc (westlicher Teil, Baufeld 6), wie es auch ursprünglich bei der Aufteilung der Flächen 
beabsichtigt war.  
 
Entsprechend der bezirklichen Straßenplanung wird der Bereich vor dem Schulgrundstück mit 
Rücksicht auf den besonders schützenswerten Bewegungsraum vor der Schule entsprechend 
gestaltet. 
Die Aufteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Bestandteil der Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes. 
 
Die Reduzierung hat keine Auswirkungen auf den weiteren inhaltlichen Verlauf des Planver-
fahrens. 
 
 

Ergebnis des Mitteilungsverfahrens 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin - Brandenburg (GL) beurteilt die Pla-
nungsabsicht mit Schreiben vom 15.08.2019 folgend: 
Nach der Festlegungskarte des LEP HR liegt das Plangebiet im Gestaltungsraum Siedlung. 
Die Absicht zur geringfügigen Geltungsbereichsänderung nehmen wir zur Kenntnis. 
 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung II C gibt mit Schreiben  26.08.2019 folgende 
Stellungnahme ab: 
Gegen die Absicht, den Geltungsbereich des Bebauungsplans XI-231aba zu ändern, beste-
hen anhand der Planunterlagen keine Bedenken. 
 
 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 
Die haushaltsmäßigen Auswirkungen reduzieren sich um die benannten Flächen, weil hier-
durch die Kosten für den Ausbau des Fußweges und die gesamte Straßenausbaubreite ge-
ringer werden. 
Kosten für einen Ankauf von Flächen wären hier ohnehin nicht entstanden, da sich die Flur-
stücke im Eigentum des Landes Berlins befinden. 
 
 
 
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den    10.9.2019 
 
 
 
__________________ 
   Angelika Schöttler 
Bezirksbürgermeisterin 

_____________ 
  Jörn Oltmann   
 Bezirksstadtrat 

 


